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Anmerkung der Redaktion: Zu den grund- und ver-
fassungsrechtlichen Folgen der Pandemie existieren 
unterschiedliche Einschätzungen, die freilich alle einen 
vorläufigen Charakter haben. Wir haben uns hier dafür 
entschieden, einen Auszug aus der Rede von Rolf Gös-
sner anlässlich der Verleihung des Hans-Litten-Preises 
durch die vdj (Vereinigung Demokratischer Juristinnen 
und Juristen e.V.)1 abzudrucken, weil sie eine zugleich 
persönliche, knappe wie auch in die Zukunft gerichtete 
Analyse darstellt, in der wir uns sehr weitgehend wie-
derfinden. Der Preisträger hat den Text für uns noch-
mal ergänzt und aktualisiert.

[...] Wie bereits angekündigt möchte ich noch auf 
das Thema „Menschenrechte und Demokratie im 
Ausnahmezustand und in der sog. „neuen Normali-
tät“ eingehen. Ich habe mich im Frühjahr 2020 sehr 
schwer getan, mich in diese Problematik einzumi-
schen, Corona-Abwehrmaßnahmen bürgerrechtlich zu 
hinterfragen und öffentlich Kritik zu üben – und zwar 
wegen der durchaus realen Befürchtung, am Ende als 
„Corona-Verharmloser“ dazustehen, als unsolidari-
scher „Grundrechtsfreak“ oder verantwortungslo-
ser Freiheitsapostel. Geht es doch bei Corona, wie es 
immer wieder heißt, um nicht weniger als um „Leben 
und Tod“. Der moralische Druck und die Angst waren 
jedenfalls immens und wurden von Regierungsseite 
und massenmedial regelrecht forciert. Und so kam 
es, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung den 
Lockdown und die ergriffenen Abwehrmaßnahmen 
als „alternativlos“ akzeptierten, dass viele Menschen, 
Verbände und auch die parlamentarische Opposition, 
einschließlich Linke und Grüne, allzu lange den Regie-
rungskurs weitgehend mitgetragen haben. Sie haben 
sich aus unterschiedlichen Gründen mit ihrer Kritik 
zurückgehalten und selbst mutmaßlich unverhältnis-
mäßige Grundrechtseingriffe nicht oder nur zögerlich 
hinterfragt – trotz mitunter widersprüchlicher und will-
kürlicher Maßnahmen, trotz anfänglicher verfassungs-

widriger Aushebelung der Versammlungsfreiheit, trotz 
Gesetzesverschärfungen im Eiltempo und ohne Exper-
tenanhörung, trotz weiterer Verschiebung des politi-
schen Machtgefüges zugunsten der Exekutive, trotz 
weiterer Entmachtung des Parlaments.

(1) Angesichts solcher Zurückhaltung oder auch 
Konfliktscheu fühlte ich mich regelrecht gedrängt, 
mit meinen skeptischen Gedanken und zuspitzenden 
Thesen zum alptraumhaften Corona-Ausnahmezu-
stand und zur „neuen Normalität“ dazu beizutragen, 
in dieser bedrückenden Zeit großer Unsicherheit bür-
gerrechtliche Orientierung zu bieten für eine offene, 
für eine kritische und kontroverse Debatte. Denn auch 
die gesellschaftliche Debatte hat – nicht zuletzt in den 
Medien – allzu lange unter Angst, Einseitigkeit und 
Konformitätsdruck gelitten, auch unter Diffamierung 
und Ausgrenzung. Diskussionskultur und Meinungs-
vielfalt haben in der Corona-Krise jedenfalls gehörig 
gelitten und sie leiden noch immer – auch wenn Zwei-
fel, Kritik und Gegenstimmen längst lauter geworden 
sind, sich aber mitunter auch skurril bis gefährlich ver-
irren.

Bei so viel immunschwächender, leicht manipulier-
barer Angst und selten erlebter Eintracht waren und 
sind jedoch Skepsis und kritisch-konstruktives Hin-
terfragen vermeintlicher Gewissheiten und exekutiv-
autoritärer Verordnungen, die unser aller Leben stark 
durchdringen, nicht nur angezeigt, sondern dringend 
geboten – ebenso wie die Überprüfung harter Grund-
rechtseingriffe auf Verhältnis- und Verfassungsmä-
ßigkeit. Schließlich kennzeichnet das eine lebendige 
Demokratie – nicht nur in Schönwetterzeiten, sondern 
gerade in Zeiten großer Unsicherheit und Gefahren, 
die nicht nur aus einer, sondern aus unterschiedlichen 
Richtungen lauern, gerade in Zeiten, die nicht nur die 
Gegenwart, sondern in besonderem Maße auch unsere 
Zukunft schwer belasten. In solchen Zeiten sind vor 
allem auch demokratische Juristinnen und Juristen 
besonders gefordert.
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und „neue Normalität“
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(2) Denn das Corona-Virus gefährdet ja nicht allein 
Gesundheit und Leben von Menschen, sondern schädigt 
auch elementare Grund- und Freiheitsrechte, Rechts-
staat und Demokratie – und zwar „dank“ jener gravie-
renden Corona-Abwehrmaßnahmen, die dem erklärten 
und wichtigen Ziel dienen sollen, das Gesundheitssy-
stem vor dem Kollaps zu bewahren sowie Gesundheit 
und Leben zu schützen. Abwehrmaßnahmen, die jedoch 
gleichzeitig – wie noch nie seit Bestehen der Bundes-
republik – tief in das alltägliche Leben aller Menschen 
eingreifen, die dabei schwerwiegende individuelle, 
familiäre, schulische, berufliche, gesellschaftliche, 
kulturelle und wirtschaftliche Schäden und dramati-
sche Langzeitfolgen verursachen, deren Ausmaß der 
Bundesrepublik Deutschland, ihrer Gesellschaft und 
ihren Bewohner:innen noch lange schwer zu schaffen 
machen wird. Es war der Historiker René Schlott, der 
davor warnte, auf diese Weise die „offene Gesellschaft 
zu erwürgen, um sie zu retten“.

(3) Es ist hierzulande mit sinnvollen Schutzregeln 
zwar vieles richtig gemacht worden, aber leider auch 
manches falsch, zu wenig differenziert und nicht 
verhältnismäßig. Es gibt begründete Zweifel an der 
Angemessenheit mancher der panikartig und pauschal 
verhängten Lockdown-Maßnahmen auf ungesicherter 
Datengrundlage. Mit regionalem, lokalem und ziel-
gruppenorientiertem, dennoch verantwortbarem Vorge-
hen hätten wohl viele Schäden, hätte viel persönliches 
Elend verhindert werden können.

Auch die Justiz, die anfänglich die exekutiven 
Freiheitsbeschränkungen kaum infrage stellte, hat 
mittlerweile in fünfzig und mehr Fällen staatliche 

Corona-Maßnahmen wegen Rechts- oder Verfas-
sungswidrigkeit aufgehoben (inzwischen sind es mehr 
als hundert Fälle). Allein das müsste doch zu denken 
geben. Die Gerichte mahnen mit Blick auf die jeweils 
aktuelle Corona-Infektionslage – die im Übrigen eben-
falls differenzierter als bislang beurteilt werden müsste 
– immer häufiger eine differenziertere Betrachtung und 
Behandlung des Einzelfalls an. Das gilt auch für Zeiten 
erhöhter Infektionszahlen, wie wir sie gegenwärtig erle-
ben. Ich denke dabei nur an die fragwürdigen neueren 
Beherbergungsverbote und Quarantäne-Auflagen für 
Reisende aus inländischen Risikogebieten.

(4) Bei all dem sollte doch Berücksichtigung finden, 
was zeitweise in Vergessenheit geraten ist: Auch soziale 
Verwerfungen und gesundheitliche Folgen, die durch 
die Restriktionen unseres täglichen Lebens verursacht 
werden, müssen in eine verfassungsrechtlich gebotene 
Abwägung zwischen Freiheitsrechten, Gesundheit und 
Leben einbezogen werden. Denn das Grundgesetz 
kennt kein „Supergrundrecht Gesundheit“, das alle 
anderen Grundrechte in den Schatten stellt, genauso 
wenig wie ein „Supergrundrecht Sicherheit“. Auch die 
(Über-)Lebenschancen (in) einer Gesellschaft, insbe-
sondere auch für sozial benachteiligte Menschen und 
Gruppen, sind bei Rechtsgüterabwägungen angemes-
sen zu berücksichtigen. Gesundheitsschutz und Frei-
heitsrechte dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, Menschenleben nicht gegen Menschenrechte.

(5) Und noch ein Warnhinweis für die Zukunft: Der 
Ausnahmezustand im modernen Präventionsstaat, wie 
er sich hierzulande längst entwickelt hat, tendiert dazu, 
auch nach erfolgter Krisenbewältigung zum rechtlichen 
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Normalzustand zu mutieren; dies kann zu einer gefähr-
lichen Beschleunigung des längst eingeschlagenen 
Kurses in Richtung eines präventiv-autoritären Sicher-
heits-, Kontroll- und Überwachungsstaats führen. Das 
hat sich nach 9/11 deutlich gezeigt. Deshalb ist schon 
jetzt höchste Wachsamkeit geboten, damit sich der neue 
gesundheitspolitische Ausnahmezustand nicht allmäh-
lich normalisiert – schließlich ist längst die Rede von 
„neuer Normalität“ auf unbestimmt lange Zeit; und es 
ist schon jetzt höchste Wachsamkeit geboten, damit die 
längst zu verzeichnende autoritäre Wende sich nicht 
verfestigt – mit einem paternalistischen Staat, einer 
restriktiven und überregulierten Gesellschaft sowie 
einem stark kontrollierten und verkrampften Alltag.

(6) Im Übrigen plädiere ich für die Einrichtung unab-
hängiger interdisziplinärer Kommissionen in Bund 
und Ländern. Deren Aufgabe sollte es sein, die Poli-
tik in der „Corona-Krise“ kritisch zu begleiten sowie 
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit staatlicher 
Abwehrmaßnahmen und ihre sozialen, psychischen 
und wirtschaftlichen Folgen zu evaluieren. Aus den so 
gewonnenen Erkenntnissen ließen sich dann Lehren 
ziehen für eine differenziertere und damit verhältnis-
mäßige Bewältigung der weiteren Corona-Entwick-
lung und künftiger Epidemien. 

Doch es muss darüber hinaus auch darum gehen, 
Perspektiven für überfällige gesellschaftliche, gesund-
heitspolitische, sozioökonomische, ökologische und 
friedenspolitische Strukturveränderungen zu entwik-
keln und umzusetzen – in Richtung Chancengleichheit 
und soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Klima-
schutz, Abrüstung und Frieden, kurz: für eine gerech-
tere und zukunftsfähige Gesellschaft.

Ja, es gäbe zu diesen hier nur angerissenen Problem-
kreisen noch so viel mehr zu sagen. Deshalb verweise 
ich mal auf eine soeben erschienene Broschüre mit 
dem Titel „Menschenrechte und Demokratie im Aus-
nahmezustand“, in der vieles dazu nachzulesen ist. Es 
ist die erweiterte und aktualisierte Langfassung meiner 
„Gedanken und Thesen zum Corona-Lockdown, zur 
‚neuen Normalität’ und den Folgen“ – dankenswer-
terweise herausgegeben von der Vereinigung Demo-
kratischer Juristinnen und Juristen und erschienen im 
Verlag Ossietzky. Eine produktive Kooperation, für die 
ich mich sehr bedanke.

Die vollständige Rede kann hier nachgelesen 
werden: https://www.vdj.de/mitteilungen/nachrichten/
nachricht/dankrede-des-preistraegers-dr-rolf-goes-
sner/. 

Auch der andere Schwerpunkt seiner Rede über 
Repression und rechte Unterwanderung insbesondere 
im und durch den sog. „Verfassungsschutz“ halten wir 
für empfehlenswert. Die angesprochene Broschüre 
„Menschenrechte und Demokratie im Ausnahmezu-
stand“ kann hier bestellt werden: https://www.vdj.de/
mitteilungen/nachrichten/nachricht/menschenrechte-und-
demokratie-im-ausnahmezustand/.
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